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im Alter von 81 Jahren, nachdem er seine Irrthümer und

schweren Verirrungen vor 12 Zeugen bereut und widerru-

fen, und den Widerruf schriftlich abgefaßt dem Erzbischof

von Paris behändigt hatte. Dieses sehr merkwürdige Ak-

tenstück ist, nachdem es sieben Jahre geheim geblieben, in

jüngster Zeit veröffentlicht und in einem Umlaufschreiben

deö Erzbischofs Affre von Paris (d. d. 13. Okt. a. c.) als

vollkommen ächt anerkannt worden. ES lautet wie folgt:

„Mehr und mehr durch ernste Erwägungen angeregt, hin-

geleitet mit kaltem Blute die Folgen einer Revolution zu

beurtheilen, die alles mit sich fortgerissen hat und seit fünf-

zig Jahren dauert, bin ich, am Ziel eines hohen Alters
und nach langer Erfahrung, dahin gekommen, die Ueber-

treibungen des Jahrhunderts, dem ich angehört habe, zu

mißbilligen und ganz offen die schweren Irrthümer zu ver-
werfen, die in dieser langen Zeit die römisch-katbolisch-apo.

stolische Kirche beunruhigt und betrübt haben, und an wel-

chen Theil zu nehmen ich daS Unglück hatte. Wenn eS dem

ehrwürdigen Freund meiner Familie, dem Herrn Erzbischof

von Paris, — der so gütig war, mich von den wohlwollen

den Gesinnungen in Kenntniß zu setzen, welche Se. Heilig,
keit der Papst mir gewährt, gefallen wollte, dem heili-

gen Vater, so wie ich es wünsche, die Huldigung meines

ehrfurchtvollen DankeS und meiner vollkommenen Unterwer-

fung in Bezug auf Lehre und Disciplin der Kirche, so wie

auf die Entscheidungen und Urtheile des heiligen StuhlS
in den kirchlichen Angelegenheiten Frankreichs, darzubringen,

so hoffe ich, Se. Heiligkeit werde diese Erklärungen mit

Geneigtheit aufnehmen. Später von dem ehrwürdigen Papst

PiuS VII. von der Uebung geistlicher Fuukionen dispensirt,

habe ich auf meiner langen politischen Laufbahn die Gelegen-

heiten gesucht, der Religion und vielen ehrenhaft ausgezeich-

neten Mitgliedern des katholischen KleruS alle in meiner

Macht stehenden Dienste zu erzeigen. Niemals habe ich

aufgehört, mich als einen Sohn der Kirche zu betrachten.

Ich beklagenochmals dieHandlnngen meines Lebens, welche die

Kirche betrübt haben; meine letzten Wünsche werden für
sie und ihr höchstes Oberhaupt sein, Karl Moriz, Fürst
von Talleyrand." Unterzeichnet zu Paris am 17. Mai
1888. Niedergeschrieben am 10 März 1838.

Deutschland. Die Katholiken des Königreiches Sach-
sen haben einen sehr schmerzlichen Verlurst erlitten, der

ihnen unter den obschwebenden Verhältnissen doppelt drü-
ckend ist: der hochw. apostolische Vikar (Bischof) Fr. Lau-

renz Mauermann ist mit Tod abgegangen. Er war in

frühern Jahren katholischer Pfarrer in Leipzig gewesen und

1842 seinem sel. Bruder in der bischöflichen Würde gefolgt.
Er war den dortigen Katholiken ein wahrer Vater und hat
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sich große Verdienste gesammelt. Die betrübenden Er-
scheinungen neuester Zeit im Sachsenlande haben beigetragen,
sein Leben abzukürzen. Die Rongeaner in BreSlau hat-

ten die Frechheit, den Bischof Diepenbrock um den Mitge-
nuß einer katholischen Kirche anzugehen. Der Bischof gab

die bestimmteste abschlägige Antwort der „abgefallenen Sekte,
die ihren Abfall durch einen falschen Namen zu decken suche."

>-< Der protestantische Professor Schulz in BreSlau ist der

Stelle eineS KonsistorialratheS entsetzt worden. Es ist dies
derselbe, welcher den Rongeanern ihr deutsch-katholisches
BreSlauer Glaubensbekenntniß abfaßte, und als Haupt der
Lichtfreunde bekannt ist. Diese wollten ihm sogleich einen
Fackelzug veranstalten, der aber von der Regierung ver-
boten wurde. Darauf hat der Magistrat in Brcslau das
Ehrenbürqerrecht ihm geschenkt. Auch dieserMagistrat ist licht-
freundlich wie der in Berlin und Königsberg, und wollte
wie diese dem König mit Rath in religiösen Dingen zu
Hülfe kommen, worauf der König erwiderte, er wolle
diesen Rath nur von den kirchlichen Organen. Weil die
zwei protestantischen Hofbischöfe Eylert und Dräseke sich in
ihrer famösen Erklärung vom August gegen die Pietisten
erklärt, so wurden sie von den Lichtfreunden sogleich als
die Ihrigen begrüßt, wesbalb sie sich genöthigt sahen, so-
fort gegen die Lichtsreunde zu protestiren. Sie wollen die
schöne Schwede in der richtigen Mitte zwischen Glauben
und Unglauben behaupten, wofür Hengstenberg sie in seiner
evan. Kirchenzeitung in geharnischten Artikeln hart mitnimmt.

England. Die Generalsynode der freien schottischen
Kirche (einer Fraktion der protestantischen Kirche) hat an
die Deutsch-Katholischen in Berlin in einem Schreiben ihre
Theilnahme ausgesprochen, das Glaubensbekenntniß als zu
unbestimmt getadelt, aber doch Hülfe und Geld zugesagt.
DaS letzte ist daS beste, denn am Glaubensbekenntniß ist ja
den Rongeanern nichts gelegen, wie sie immer sagen; Geld
ist der Protestanten kräftigstes MissionSwerkzeug.

Liter arische Anzeigen.

Im Verlage von G. I. Man» in Regensburg erscheint An-
fange k. I. und ist durch Gebr. Räder zu beziehen:

Allgemeine Realencyclopndie oder
Conversationslerikon

für das katholische Deutschland.
Bearbeitet und herausgegeben von einem

Vereine katholischer Gelehrten
720 Bogen größtes 8. in 10 Bdcn. oder 120 Heften à (i

Bogen. Zedes Heft 15 kr. od. 3</> ggr. DaS ganze
Werk 30 fl. rhein. od. 17>/z Tdlr.

Die Bearbeitung ruht in solchen Händen, daß nur Gediegenes
zu erwarten ist. Die Namen der vorzüglichsten HH. Mitarbeiter
werden in der Vorrede genannt werden. -7- Das Ganze erscheint zu-
verläßiq in 4 Jahren. Das Werk enthält ein Drittel mehr als
das Brockhaus'sche Conversationslexikon, kostet dessenungeachtet
« fl. weniger u. erspart dem Käufer ein Drittel der Einbandkosten.

Ausführliche Ankündigungen «ebst Proben des Drucks
und Papiers sind in allen Buchhandlungen einzusehen.

Verantwortliche Redaktion: M. Zürcher. — Druck und Verlag von Gebrüdern Räber in Luzern.



Luzern, Samstag

îX>, 47.

den 22. Wintermonat

SchweiLerische Uirchenseitnng,
herausgegeben von einem

Katholischen vereine.
Der Herr dein Gott nehme an dein Gelübde. 2. B. KSn. 2t, 2Z.

Kirchliches Andenken an den 8. Christmonat 1844
und 31. März und 1. April 1845.

Der Hochwürdiqe Herr Stadtpfarrer und Chorherr
Melchior Rickenbach bat am 2li. Weinmonat lf. I. nach«

stehende Stiftung für ewige Zeiten gemacht. Dieselbe ver
dient die Veröffentlichung als ein neuer thatkräftiger Bei-
trag zu den vielen Beweisen über die Gesinnungen des wohl
größten Theiles des luzernischen Klerus über unsere Au-
stände, ihre Veranlassung und Folgen. Wenn Unentschic-
denheit oder Zweideutigkeit in entscheidenden Krisen das
Verderben eines Landes herbeiführen, so muß und wird
anderseits der Glaubensmutb und die Schadhaftigkeit seiner
geistlichen und weltlichen Obrigkeit dos Land auch unter
noch so großen Bedrängnissen mit Gottes Beistand vorerst

retten, und dann aber künftighin schützen. Daß auch die

Nachkommen unserer Noth und Gefahr'— dankbar gegen
den Gott der Väter — gedenken, daß sie zum erbarmenden

Hirten seiner römisch-katholischen Kirche im Bunde

mit allen Heiligen flehen, auf daß das Vaterland vor den

schrecklichen Folgen des Hochmuths, der Sinnlichkeit und
des Unglaubens bewahrt werde, wer wird in solche Wünsche
nicht freudig einstimmen? Zeder Jahrestag eines solchen

Gedächtnisses ist wie eine Aufmunterung zum Lobe und
Preise Gottes, so auch eine ernste Mahnung zur fortwäh-
renden Wachsamkeit, zum eifrigsten Gebete zu demjenigen,
welcher uns aus diesem irdischen Vaterlande durch alle

Prüfungen und Leiden zum ewigen himmlischen Vaterlande
fuhren kann und will. Die da nicht einmüthig beten, mögen

sich fürchten, aber ihr alle, die ihr in treuer Verbrüderung
betet — hoffet! Die Urkunde lautet wörtlich also:

„Aus schuldiger Dankbarkeit und zum ewigen Andenken,

„daß Gott durch die Fürbitte Mariä, der jungfräulichen
„Mutter Jesu, am Feste der unbefleckten Empfängniß Ma-
„riä, am 8. Dezember 1844, und zum andernmal am 31.
„März und 1. April 1845, Stadt und Land Luzern auf
„wunderbare Weise vor den Freischaaren und ihren übrigen
„Feinden beschützt und vor unsäglichem Unglück bewahret

„hat — stiftet der Unterzeichnete eine ewige Jahrzeit, die

„darin besteht, daß jährlich am Feste der unbefleckten Em-
„pfänqniß Mariä in hiesiger Pfarr- und Stiftskirche ein

„vom jeweiligen Hrn. Chorherrn. Präsenzer zu singendes,

„musizirtes Frühamt halb sieben Uhr Morgens auf dem

„Kreuzaltare soll gehalten werden, zu welchem das Geläute

„von den vier Glocken im Thurme gegen die Todtenkapelle
„die Gläubigen einladet. Dies Frühamt sei zur Ekre Gottes
„und der göttlichen Mutter, zur geistlichen und leiblichen

„Woblfahrt der regierenden hohen Obrigkeit, zum Nutzen

„und Frommen der tapsern und getreuen Kantonal- und

„BundeStruppen, welche mit den Waffen für Religion und

„Vaterland gekämpft haben, so wie aller derjenigen, die

„auf andere Weise mittelbar oder unmittelbar zum Siege

„der guten Sache beigetragen haben; endlich zum Troste

„und Frieden jener Soldaten, welche getreu ihrem Eide,

„im Dienste der rechtmäßigen Regierung auf dem Schlacht-

„felde gefallen oder an den Folgen ihrer Wunden gestorben

„sind. — Zu diesem Zwecke übergicbt der Unterzeichnete :c."

6) Auch der hohe Regierungsrath hat durch Beschluß vom 12. d.
eine besonders feierliche Begehung dieses Festes angeordnet.
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St. Gallisches Bisthumskonkordat.

Den Mitgliedern des katholischen Großrathskollegiums

ist am 12. Abends das revidirte Bisthumskonkordat, nebst

dem von den Unterhandlungs-Kommissarien entworfenen

Vorschlag zu einem Beschluß für Ausführung jenes Kon-

kordates gedruckt mitgetheilt worden. Der katholische Ad-

ministrationsrath hat in seiner Sitzung vom 11. Nov.
sowohl das Konkordat als den Beschlussesvorschlag berathen

und gutgeheißen, und brachte beide zur Genehmigung an

daS katholische Eroßrathökollegium. Wir lassen hier ter-
tuest folgen :

l. Das Konkordat in deutscher Uebersetzung.

Uebereinkunft des katholischen Großrathskollegiums des

Kontons St. Gallen mit dem heil. Stuhle über

Reorganisation des Bisthums St. Gallen.

„Zwischen Sr. Exzellenz Monseigneur d'Andrea, Erz.
bischof von Melitene, apostolischer Nuntius bei der schwei-

zerischen Eidgenossenschaft, als von Seite Sr. Heiligkeit

Papst Gregor XVI. beauftragt und bevollmächtigt, und

den HH. Zakob Baumgartner, Regierungsrath, und Leon-

hard Gmür, Mitglied deS katholischen Administrationsrathes
des Kantons St. Gallen, im Namen und aus Auftrag
des katholischen Großrathskollegiums und bevollmächtigt

vom katholischen Administrationsrathe desselben Kantons,
wurde nach gepflogenen Unterhandlungen und zur Zeit aus-

gewechselten Vollmachten, unter Vorbehalt beidseitiger hoher

Eutheißung, und zwar für St. Gallen namentlich der Ge-

nehmigung des katholischen Großrathskollegiums und der

hoheitlichen Sanktion des Großen Rathes des Kantons,

folgende Uebereinkunft abgeschlossen: Art. 1. Die Diözese

St. Gallen wird, in Folge der Auflösung ihres Verbandes

mit dem Bisthum Cbur, als ein selbstständiges Bistbum

für die katholischen Einwohner des Kantons innert dessen

fetziger politischen Begrenzung neu organisirt. Art. 2. Der
Bischof hat seine Residenz an der bisherigen katholischen

Hauptkirche des Kantons, welche, mit Beibehaltung ihrer
bisherigen Eigenschaft einer Pfarrkirche, den Namen:
«Kathedrale deS heiligen Gallus" führt. Art. 3. Das neue

Kapitel der Kathedrale zu St. Gallen wird aus fünf resi-

direnden Kapitularen, nämlich aus einem Dekan, als ein-

zigem Dignitar, und vier Kanonikern, dann aus acht aus-

wärtigen oder sogenannten Land- oder Titulardomherren
und drei Hülfspriestern oder Vikarien bestehen. Art. 4.

Die habituelle Seelsorge über die Pfarrangehörigen der

Hauptkirche wird bei dem residirenden Kapitel bleiben und

unter Beihülfe der aufgestellten drei Koadjutoren, in bis-

heriger Weise ausgeübt werden. Die dem Kapitel noch

besonders beigegebenen drei Vikarien werden sowohl zum

Dienste bei den gottesdienstlichen Verrichtungen als zur
Ausübung der Seelsorge verwendet. Art. 5. Die residiren-

den Domkapitularen bilden ordentlicher Weise den geistlichen

Rath des Bischofs; sie leisten demselben bei Verwaltung
der Diözese und bei Leitung und Ueberwachung des Prie-
stcrseminars Aushülse und besorgen den Gottesdienst an

der Kathcdralkirche. Auch wird, nach Vorschrift der kano-

nischen Satzungen, einer derselben vom Bischöfe als Pöni-
tentiar und ein anderer als Tkeolog, welcher an festgesetzten

Tagen Unterricht in der Religion ertheilt, bestimmt werden.

Art. 6. Zum Zwecke der ersten Dischofswahl wird das

katholische Eroßrathskollegium des Käntons dem heiligen

Stuhle einen Vorschlag von fünf wählbaren Geistlichen ein-

reichen, aus welchen sodann der hl. Vater den Bischof wählt,
dem er zugleich die kanonische Einsetzung ertheilt. Art. 7.

Bei jeweiliger, künftiger Erledigung des bischöflichen Stuh.
leS steht das Recht der Bischofswahl bei dem Kathedral-

kapitel und soll sowohl von den residirenden als den aus-

wärtigen Kapitularen innerhalb drei Monaten, vom Tage

der Erledigung an gerechnet, vollzogen werden. Die Person
des Gewählten darf jedoch dem katholischen Großrathskol-

legiupt nicht unangenehm sein. Art. 8. Der zum Bischof

Ernannte wird, sobald die Wahl als den kanonischen Satzun-

gen gemäß anerkannt und die Eigenschaften des Gewählten

nach den für die übrigen schweizerischen Kirchen bestehenden

Uebungen als den kanonischen Vorschriften entsprechend dar-

gethan sind, vom heiligen Vater die kanonische Einsetzung

erhalten. Art. 9. Zur Wahlsähigkeit als Bischof wird
nebst den kanonischen Eigenschaften erfordert, daß der zu

Ernennende ein Priester auS der Diözesangcistlichkeit sei,

und im Bisthum St. Gallen selbst mehrere Zahre in der

Seelsorge, im Lehramte oder bei Verwaltung der Diözese

mit Verdienst und Auszeichnung gearbeitet habe. Art. 10.

Der Bischof von St. Gallen wird in die Hände der Ab-

geordneten der Regierung des Kantons den Eid der Treue
leisten nach einer Formel, welche vom hl. Stuhle zu ge-

nehmigen ist. Art. 11. Die erste Bestellung des Käthe-

dralkapitels geschieht in folgender Weise: Nachdem der

Bischof durch das Ansehen des hl. Stuhles eingesetzt sein

wird, so wird er vom dl. Vater ermächtigt, in seinem

Namen die Ernennung des Dekans, der residirenden und

der auswärtigen Kanoniker, so wie der Vikarien des Ka-
pitels aus solchen Geistlichen, die dem katholischen Admini-
strationsrathe nicht unangenehm sind, vorzunehmen und
denselben die kanonische Einsetzung zu ertheilen. Art. 12.
Bei künftigen Erledigungsfällen aber wird der Bischof
für die Wahl deS Dekans dem katholischen Administrations-
rathe aus der Mitte der residirenden und auswärtigen Ka-
noniker einen Dreiervorschlag einreichen, auS welchem der

Administrationsrath den Dekan ernennt. Der Ernannte
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hat sodann vor Antritt seiner Präbende und vor Bezug

seiner Einkünfte vom heiligen Stuhle seine kanonische Ein-
setzung zu empfangen. Auch zwei der übrigen vier Residen-

tialkanonikare wird der katholische Administrationsrath er-

nennen, und die von ihm Ernannten werden ihre kanoni.

sche Einsetzung wie oben vom heiligen Stuhle erhalten;

zwei andere Kanonikate werden vom Bischöfe bestellt, wel-

cher den darauf Ernannten auch die kanonische Einsetzung

ertheilt. Art. 13. Für jede Stelle der nicht residirenden

Kanoniker, so oft eine solche vakant wird, soll dem katho-

tischen Administrationsrathe innert sechs Wochen vom Tage

der Erledigung an eine Liste von fünf Kandidaten, welche

mit den erforderlichen Eigenschaften begabt sind, vorgelegt

werden, aus welchen derselbe innert einem weitern Zeit-

räume von sechs Wochen jene, die ihm weniger gefallig

sind, wenn er will, ausstreichen mag; in jedem Falle aber

müssen drei der vorgeschlagenen Kandidaten zur freien Wahl

übrig bleiben, aus welchen dann innert einem Monat der

Kanoniker in folgender Weise ernannt wird: Für die Ka-

nonikate, welche in den Monaten Jänner, März, Mai,
Juli, September und November in Erledigung kommen,

reicht der Bischof dem katholischen Administrationsrathe

die erwähnten Wahlvorschläge ein, und das Kapitel der

residirenden und der auswärtigen Kanoniker ernennt aus

den auf der Wahlliste übrig bleibenden Kandidaten den

Kanoniker, welcher hierauf vom heilige» Stuhle seine kano-

nische Einsetzung wie oben erhalten soll. Für die Kanoni-
kate, welche in den übrigen Monaten des Jahres erledigt
werden, bildet daS Kapitel zu Handen des Administrations-
rathes die Wahlliste, und auS den auf dieser bleibenden

Vorschlägen erwählt der Bischof den Kanoniker, welchem er

zugleich die kanonische Einsetzung ertheilt. Die drei Vika-
rien werden zedeömal vom Bischöfe frei aus den wählbaren

Geistlichen des Kantons gewählt und von ihm auch kanonisch

eingesetzt. Art. 14. Wahlfähig als Kanoniker sind nur
Weltpriester, welche im Allgemeinen die kanonischen Eigen-

schaften besitzen und im Besondern der Diözese St. Gallen

angehören und in derselben längere Zeit die Seelsorge mit
Eifer und Klugheit geübt, oder andere geistliche Verrich-

tungen gepflogen, oder sich in Führung der Kurialgefchäste

oder Leitung des Seminars, oder im Lehramt besonders

verdient gemacht, empfohlen und ausgezeichnet haben. Art. 15.

Das für die Priesteramtskandidaten der Diözese St. Gallen

eingerichtete Seminar steht, nach kirchlichen Vorschriften
unter der Leitung des Bischofs. Der katholische Admini-
strationsrath weiset demselben die nach seinem bisherigen
Bestände erforderlichen Lokalitäten und Fonde an. Art. 1st.

Das jährliche Einkommen des Bischofs wird auf 4000 fl.
festgesetzt. Dem Dekan des Kapitels werden 1200 fl-,
jedem der vier übrigen Kanoniker 1000 fl., und jedem

der drei Vikarien 400 fl. als ihre Jahresgehalte bestimmt

und angewiesen. Die auswärtigen Kapitularen erhalten,
so oft sie zu den Versammlungen des Kapitels einberufen

werden, eine angemessene Entschädigung. Demjenigen der

vier Kanoniker, welchem das Pfarrrektvrat übertragen wird,
soll fein Einkommen auf 1200 fl. erhöht werden. Art. 17.

Außer den angeführten jährlichen Gehalten werden dem

Bischof, dem Dekan, und jedem der vier andern Residen-

tialen ihrer Würde angemessene freie Wohnungen und für
die Vikarien ebenfalls die nöthigen Lokalitäten angewiesen

und vom katholischen Administrationsrath unterhalten. Eben-

so werden dem Bischof und seiner Kuria für die Geschäfts-

Verhandlungen, für die Kanzlei und das Archiv, so auch

dem Priefterseminar die erforderlichen Lokalitäten nnent-

zeitlich angewiesen. Art. 18. Ueber Bezug von Gebühren

und Taren, aus was immer für einem Titel solche gefor-

dert werden mögen, z. B. zur Bestreitung von Kanzlei-
spesen, und in geistlichen Angelegenheiten, vorzüglich in
Ehesachen für Sitzungsgelder des geistlichen Rathes, hat

der Bischof mit dem katholischen Administrationsratke ein

EinVerständniß zu treffen. Art. 19. Von den während der

Vakatur des bischöflichen Stuhles verfallenden Einkünften
desselben kommt dem Nachfolger zu leichterer Bestreitung
seiner ersten Einrichtung die Hälfte zu, die andere Hälfte

bezieht der Bisthumsverweser. Art. 20 Zur Fondirung
und Sicherung sowohl des Unterhaltes der Katdedralkirche
und des Priesterseminars als der festgesetzten Einkünfte und
Gehalte des Bischofs und des Kapitels werden folgende

Kapitalsummen und entsprechende Fonde in gut dypothe-

zirten Schuldtiteln bestimmt angewiesen und als ihr unver-
äußerliches Stiftungsgut erklärt: a) der Kathedralkirche
und den damit verbundenen Präbenden 200,000 fl., deren

Titel sich bereits in der Lade dieser Kirche vorfinden und

da aufbewahrt werden; I>) dem Priefterseminar und der

damit verbundenen Präbende 75,000 fl., wovon die Titel
in der nämlichen Lade vorhanden sind und da aufbewahrt
werden; e) für das bischöfliche Einkommen und die übrigen
Präbenden des Kapitels 100,000 fl., wovon die Titel, so-

bald die päpstliche Bulle über Reorganisation des Bisthums
St. Gallen promulgirl sein wird, in die Lade der Diözese

hinterlegt werden, wo sie dann aufbewahrt bleiben sollen.

Art. 21. Es wird ausdrücklich bestimmt und gewährleistet,
daß der Kathedralkirche und dem Priefterseminar für alle

Fälle ihre eigenthümliche Ausstattung in dermaligem Ver-
mögensbestande gesichert bleiben solle. Art. 22. Zum Be-

Hufe der B'sthumsverwaltung von St. Gallen sollen alle

und jede auf diesen Diözesansprengel Bezug habenden Ur-
künden jeder Art aus den alten bischöflichen Archiven er-
hoben und der neuen bischöflichen Kanzlei zu St. Gallen

ausgeliefert werden. Art. 23. Für den möglichen Fall,
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daß künftighin noch andere Kantone mit ihren katholischen

Bevölkerungen dem Bisthum St. Gallen beitreten wollten,
bleiben die dieöfalls erforderlichen Anordnungen einer spätern

Uebereinkunft vorbehalten. Gegenwärtige Uebereinkunft

soll in Doppel ausgefertigt, von den Bevollmächtigten der

beidseitigen hohen Contrahenten unterzeichnet und besiegelt,

und sodann nach Einholung der im Eingang vorbehaltencn

Eutkeißungen zum Vollzug gebracht werden. So geschehen

zu Luzern am siebenten Tage Novembers des Jahres ein

tausend achthundert vierzig und fünf (7. November 1845).

Im Namen Seiner Heiligkeit Papst Gregor XVl.: -fHie-
ronymus von Andrea, Erzbischos von Melitene und

apostolischer Nuntius. Im Namen des katholischen Groß,

rathskollegiums und aus Auftrag des katholischen Admini-

strationsrathes des Kantons St. Gallen, dessen Adgeord-

nete: Jakob Baumgartner, Regierungsrath. Leon-
hard Gmür, Mitglied deS katholischen Administrations-
rath'es."

II. Vorschlag eines Beschlusses für Aussüh-
rung des Konkordates.

„Das katholische Ervßrathskollegium des Kantons St.
Gallen, für Ausführung des mit dem kl. Stuhle über Reor-

ganisation des Bistbums St. Gallen unterm 7. Nov. 1845

abgeschlossenen Konkordates, beschließt: Art. 1. Zum Bi-
schof von St. Gallen kann nur ein Weltgeistlicher gewählt

werden, welcher, im Sinne des Art. 9. des Konkordates,

wenigstens während fünf Jahren in der Diözese St. Gallen

selbst entweder ein Kanonikat, oder eine Pfarrstelle, oder

endlich ein Lehramt an einer höhern Lehranstalt bekleidet

hat. Derselbe muß überdies dem katholischen Großraths-

kollegium eine genehme Person sein; die Art und Weise,

in welcher sich dieses Kollegium darüber jeweilen auszu-

sprechen baden wird, soll durch ein von ihm selbst noch

aufzustellendes Regulativ festgesetzt werden. Art. 2. Für
den Fall, wo eine vom Kapitel getroffene Bischofswahl nicht
nach den kanonischen Regeln vorgenommen oder der Ge-

wählte nicht mit den erforderlichen Eigenschaften ausgerüstet

befunden, und demselben deswegen die im Art. 8 des Kon-

kordates vorbedaltene kanonische Einsetzung versagt würde,

soll jeweilen bei dem hl. Stuhle die Konzession nachgesucht

werden, daß das Kapitel mit Beachtung der gegebenen Vor-
schristen eine neue Wahl vornehmen dürfe. Art. 3. Vor
dem Amtsantritt hat der gewählte Bischof gemäß Art. 19

des Konkordates in die Hände der Abgeordneten der Re-

gierung des Kantons nach folgender, vom hl. Stuhle zu-

läßig erklärten Formel, den Eid der Treue zu leisten : „„Ich
schwöre und gelobe auf das hl. Evangelium Gottes Treue
und Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des Kan-
tons. Auch gelobe ich, das Wohl des Staates zu fördern
und dessen Schaden zu wenden, und insbesondere zu wachen,

724

daß in meinen BisthumSangehörigen die Liebe zum Vater-
land und die Achtung vor der verfassungsmäßigen Obrig-
keit gepflegt und gemehrt werde. Dieses verspreche ich vor
Gott treu zu halten, in der Ueberzeugung, daß in der freien
und uneingeschränkten Ausübung deö kathol. Glaubensbekennt-

nisseS, wie solche durch die Kantonsverfassung selbst gewädrlei-
stetwird, mirdie volleVefugnißzugesichertist,allemeinePflich°
ten gegen Gott und die Kirche gewissenhaft zu erfüllen."" Art. 4.

Da von Seite des heiligen Stuhles die bestimmte Zustehe-

rung ertheilt ist, daß aus der üblichen Formel des Eides,
welchen die Bischöfe Seiner päpstlichen Heiligkeit beim An-
tritt ihres Amtes abzulegen haben, die Stelle: „Dwrolieos,
setiisniatioos et rebelles eiüem Domino nostro vel sucees-
soribns prwclielis pro posse perseguar et impuAnabo" für
die Bischöfe von St. Gallen wegbleiben solle, so wird der

Administrationsratk fürsorgen, daß darüber durch Mitthei-
lung des bei der Consekration eines jeweiligen Bischofs ab-

zufassenden Verbalprozesses befriedigender AuSweiS geleistet

werde. Art. 5. Die Einverleibung des BisthumS St. Gal-
len in einen Metropolitanverband bleibt einer künftigen Ver-
ständigung mit andern Diözesen der Schweiz und einer dies-

fälligen Uebereinkunft mit dem heiligen Stuhle hiemit aus-

drücklich vorbehalten, so daß durch eine dermalige Imme-
diat-Unterorbnnng der Diözese St. Gallen ihren bezüglichen

Rechten für die Folge kein Eintrag geschehen solle. Art. 6.

DaS Residentialkapitel bildet den geistlichen Rath des Bi-
schofs und besorgt als solcher die Konsistorialgeschäfte. Dem
Dekan desselben wird der Bischof das Amt eines General-
Vikars übertragen. Art. 7. Die Pastoration über die Pfarr-
ungehörigen der Hauptkirche darf durch die im Art. 4. des

Konkordates ausgesprochene Uebertragung derselben auf das

Residentialkapitel in keiner Weise geschmälert werden. Das
Pfarrrektorat wird jeweilen dem ersten, die Obliegenheiten
eines Kinderpfarrers dem zweiten der gemäß Art. 12 des

Konkordats vom Administrationsrath ernannten Kanoniker
bleibend übertragen. Die durch Scblußnahme des Admini-

strationsraths errichtete Stelle eines zweiten Pfarrdelfers
(bisherigen Kinderpfarrers) wird hiemit als aufgehoben er-

klärt. Dagegen hat der Eine der vom Bischöfe zu erwäh-
lenden Residentialkanvniker die erforderliche AuShülfe in der

Seelsorge an der Hauptkirche zu leisten, und der Andere

als Regens dem Priesterseminar vorzustehen. Eine vom

AdministrationSrath gemeinsam mit dem Bischof aufzustel-

lende Organisation der Pastorationsverhältnisse an der

Hauptkirche wird das Nähere darüber festsetzen. Art. 8.

Die in Art. 4. des Konkordates dem Kapitel beigegebenen drei

Vikarien treten an die Stelle und in die nämlichen Pflichten
und Obliegenheiten der bisherigen vier Hülföpriester ein.

Art. 9. Da zufolge Art. 11 des Konkordates auch für die

erste Bestellung des Kathedralkapitels dem Administrations-
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rath die Ausübung einer Exklusive zusteht, so wird zu die-

sem Zwecke der Bischof demselben vorher eine Vorschlags-
liste mittheilen und seine diesfälligen Entgegnungen beuchten.

ES dürfen jedoch bei dieser Besetzung die wohlerworbenen

Besitzrechte auf die dem Kapitel einverleibten Pfründen

nicht beeinträchtiget werden. Art. 10. Sowohl bei der

ersten Bestellung als bei künstigen Ergänzungen deS Kapi-

tels soll für die Wahlen sämmtlicher Residentialkanoniker

und Vikarien durch den Administrationsrath das Plazet
des Kleinen Rathes eingeholt werden. Art. 11. Der Ad-

ministrationsrath wird auch künftighin sowohl in Bezug aus

die dem Bischof zuständige Ernennung des Seminarregens,
als rücksichtlich der Lehrweise und Hausordnung des Prie-
sterseminarS die ihm durch jeweilen darüber bestehende Verord-

nungen zugeschiedenen Kompetenzen ausüben. Art. 12.

Bei der in Art. 20 des Konkordates ausgeworfenen Dota-

tionssumme für die bisthümliche Einrichtung hat es sein

Bewenden und es dürfen keine weitern DotationSforderun-

gen hiefür, welcher Art immer, an den katholischen allge-

meinen Fond oder an andere Fonde der katholischen Kor-
poration gemacht werden. Eben so wenig können dieselben

zur Bestreitung von Firmungs- und Visitationskosten oder

für Besoldung eines Aktuars oder anderer Angestellten des

Bischofs weiter in Anspruch genommen werden. Die Zins-
Überschüsse von den betreffenden Dotationen sollen zu dem

entsprechenden Kapital geschlagen werden. Art. 13. Den
Residentialkanonikern werden in Gcmäßheit des Art. 17

des Konkordates jene Wohnungen angewiesen, welche bis-
her für die damit verbundenen Pfründen und Stellen be-

stimmt waren, oder solche, die ebenmäßig für den standes-

mäßigen Bedarf genannter Kanoniker genügen. Art. 14.

Sogleich nach ersolgter Sanktion des Konkordates soll das

in Art. 20 lit. a. bezeichnete Kapital von 160 000 fl. aus-

geschieden, in eine besondere Lade deponirt und gleich den

übrigen Fonden der katholischen Korporation vom Admini
strationsrath wie bisher verwaltet werden. Art. 15. Der
Administrationsrath wird beauftragt, die weitern zum Voll-
zuge des Konkordats erforderlichen Anordnungen zutreffen.
Art. 16. Für gegenwärtigen Beschluß soll die Sanktion
des Großen Rathes eingeholt werden."

Hrn. Prof. I. Suter's öffentliche Vertheidigung.

Am 23. Oktober abhin stand vor den Schranken des

Solothurnischen Appellationsgerichtes, der Znjurie beklagt,
ein katholischer Priester, der von jeher in größter Achtung
steht wegen der Milde seines Charakters, wegen seines mu-
sterhaften Lebens und wegen seiner Besonnenheit, der lange

Zeit mit großem Verdienst als Professor in Solothurn ge»

wirkt hat — Herr Professor Joseph Suter. Man dürfte
sich daher wohl mit Recht wundern, einen solchen Mann
in seinem vorgerückten Alter als Znjurianten vor gericht-
liehen Schranken zu sehen. Er selbst spricht sich hierüber
in seiner meisterhaften Vertheidigung, die bei Tschan in

Solothurn gedruckt erschienen, mit folgenden Worten aus:
„Sie werden sich ohne Zweifel verwundern, daß ich, ein

Priester, als der Znjurie beklagt, vor Ihren Schranken stehe.

Die Verwunderung wird aber verschwinden, so bald Sie mich

gehört haben. — Ein unnatürlicher Sohn wäre derjenige,

welcher schwer beleidigende, ehrenrührerische Reden gegen

seinen Vater und seine Mutter ohne Entrüstung anhörte,
und diese aus Menschenfurcht zu vertheidigen unterließe. —
Hochgeachtete Herren! Wir sind katholisch, uns allen gilt
daher die katholische Kirche mehr als unsere leibliche Mut-
ter, der Papst, der Vater der Christenheit, mehr als un-
ser leiblicher Vater. Ausgeartete, unnatürliche Söhne der

kathol. Kirche wären wir, wenn wir gelassen zusehen könn-

ten, da daS jungfräuliche Kleid dieser unserer Mutter be-

sudelt und zerrissen, sie selbst gehöhnet, und der Statthalter
Christi, unser Aller Vater, mit Koth beworfen und seine

Ehre angetastet wird. — Nun aber, dieses ist durch das

„Solothurner-Blatt" geschehen. Welche Schmach wäre es

also für Solothurn, wenn sich da Niemand fände, der sich

gegen solchen Frevel erhöbe? Und auf wem liegt diese Pflicht
zum voraus, als auf dem Priester? Darin liegt die Ursache

der von mir in das „Echo" eingesendeten, vor Ihnen als
ehrverletzend beklagten Artikels."

Der Leser erkennt hieraus, daß die Klage veranlaßt
wurde durch Herrn Prof. Suters höchst lobenswertdes Ein-
stehen gegen einen anonymen Verleumder im Solothurner-
blatte. Der anonyme Kläger war kein anderer als der

Regierungsrath Felber als Redaktor genannten Blattes,
das der Beklagte mit stichhaltigen Beweisen schildert als ein

wahres Schandblatt der Gemeinheit, absichtlicher Lüge, bos-

hafter Verleumdung und schamloser Religionsspötterei. ES

gereicht Herrn Professor Suter zur Ehre, daß er von der

Voraussetzung ausgieng, ein solches Blatt könne unmöglich

von einem Regierungsrathe redigirt sein. Er spricht hier-

über folgendermaßen:

„So wie ich nicht wußte, daß Hr. Felber Redaktor des

Soloth. BlalteS sei, so hätte ich ihn meinen Ansichten zu-

folge auch nicht dafür kalten können. Denn nach meinem

Begriffe sind die R.-Räthe die Väter des Vaterlandes, ihnen

ist die Obsorge desselben anvertraut, auf ihnen liegt die

schwere Pflicht, dessen Wohl zu fördern, und dessen Uebel

zu wenden; vor Allem also dessen Heiligstes, Köstlichstes

und Theuerstes, nämlich gute Sitten und Religion, zu wah-

ren. Nach meinem Begriffe soll daher der jeweilige Reg.-
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Rath ein ernster, weiser, in jeder Beziehung achtungswür-

diger Mann sein. Was finde ich nun ader im Solothurner-
Blatte? Fade Witze, ein Gewäsch ohne Grundsätze, ein viel-

farbiges stets veränderliches Chamäleon, welches heute tadelt,

was eS gestern bis zum Himmel erhoben; eine gränzenlose

Parteisucht, welche einerseits auch das Schlechteste und La-

sterkafteste, bis zum Verrath und Meineid, nicht mißbilliget,
andererseits auch das Beste schlecht findet, verspottet und

verhöhnt. — Wie hätte ich mir da einen solothurnerischen

Reg.-Rath als Redaktor des Soloth. Blattes denken können?

Nach meinem Begriffe hat ein solothurnerischer Regie-

rungsrath die heiligste eidliche Pflicht auf sich, vor allem

andern die hl. römisch > katholische Religion und Kirche und

ihre Institute zu ehren und zu schützen. Hoch an dem schön-

sten Tempel Gottes in der Schweiz, zu Solothurn, steht

geschrieben: „Dem Herrn der Heerschaaren in seinen hl.

Kriegern Urs und Viktor, widmet diesen Tempel Regierung
und Volk von Solothurn." Der Zte Artikel unserer Staats-
Verfassung heißt: „Die römisch-katholische Religion ist die

Religion des Kantons Solothurn mit Ausnahme der Amte;
Bucheggberg." — Was finde ich aber im Solothurner-Blatte?
Den niedrigsten, schamlosesten Spott über diejenigen, welche

wegen dem überhandnehmenden Unglauben, wegen der wach-

senden Sittenlofigkeit, wegen der hie und da in der Schweiz

herrschenden offenen und geheimen Verfolgung der Katho-

liken, für die Erhaltung der Religion und Kirche in unserm

Vaterlande bekümmert find. Ist ihm nicht derAuSdruck„Re-

ligionsgefabr" das immer wiederkehrende, immer auf'S

Neue wiedergekäuete Spottwort, womit es die Eiferer für
Gott und seine Kirche wehrlos zu machen sucht? Bemühet
es sich nicht durch Verbreitung der gehässigsten Anekdoten

die katholische Geistlichkeit herabzuwürdigen, die römisch-ka-

tholische Kirche unter dem Namen „Ultramontanismus und

Jesuitismus" ihres Ansehens und Zutrauens bei den Gläu-

bigen zu berauben? Verfolget, verhöhnet, verspottet, ver-
dächtiget und verleumdetes niedt auf die infamste Weise den

von der Kirche gutgeheißenen, als ein Werk der göttlichen

Vorsehung hochgepriesenen Jesuiten-Orden? Verknüpfet
es nicht auf wahrhaft gotteslästerliche, den Glauben an die

Heiligkeit und Unfehlbarkeit der Kirche gänzlich zernichtende,

Weise mit dem Namen „Jesuit" alles das, was immer

schlecht, niedrig und verwerflich ist? — Wie hätte ich mir
also einen Reg.-Rath als Herausgeber eines so unchristlichcn,

der katholischen Religion und Kirche so feindseligen Blattes
denken können?"

Vollkommen wahr ist, was der Beklagte am Ende re-

sumirte: der Kläger bat sich das Schandmal der Lüge,

Verläumdung und Boshaftigkeit selbst aufgedrückt, wovon

der Himmel ihn nicht rein waschen kann; seine Klage hat

ihn nur noch verstockter im Bösen gezeigt, und durch Ver-
urtkeilung des Beklagten haben sich zuletzt noch die Gerichte

an der Schlechtigkeit betheiligt.

Kirchliche Nachrichten.

Freiburg. Der Gesundheitszustand des Hochw. Bi-
schofs Petrus Tobias hat sich nicht zur Beruhigung ge-

bessert, man muß im Gegentheil für dessen schmerzlichen

Verlurst immer noch besorgt sein. Das Uebel ist nun in

die Wassersucht übergegangen.

St. Gallen. Am 14. d. kam im katholischen Groß-

rathskollegium die Bisthumsangelegenheit zur Berathung.

Mit 74 gegen 15 Stimmen wurde das revidirte Bistbums-
konkordat sammt Vollziehungsbeschluß gutgeheißen. Die

Opposition dagegen eröffnete der Rathschreiber Helbling,

welcher gleich Ronge den Namen und Charakter eines katho-

lischen Priesters trägt, der — zum allgemeinen Gelächter

— erklärte, er wolle kein Bisthum, somit auch daS projek-

tirte Konkordat überall angriff. Ihm folgten seine Gleich-

gesinnten, die mit leerem Wortkram und Persönlichkeiten

die Verhandlungen auf eine eckelhafte Weise hinzogen und

immer darauf zurückkamen, weil der hl. Stuhl einiges kon-

zedirt habe, solle man den Antrag nochmals zur Unterhand-

lung zurückweisen, weil alsdann wahrscheinlich »och mehr

konzedirt würde. Allein die katholischen Repräsentanten wa-

ren anderer Ansicht. Es ist nun unter den Katholiken
St. Gallons eine abgethane Sache, daß sie das Bisthum wol-

len, und zwar in vorliegender Weise wollen. Ob es gut,
nothwendig und zweckmäßig sei, darüber steht ausschließlich

den Katholiken daS Urtheil zu.> Sie sind darüber einig.
Wollte der allgemeine Er. Rath die Sanktion verweigern,
so wären es ausschließlich die Repräsentanten der Prote-
stanten, welche den Katholiken das als nothwendig und

gut Erkannte verweigern würden. Das könnte nicht ohne

Folgen bleiben, wenn die protestantische Minderheit der ka-

tholischen Mehrheit in so gerechten Dingen ein Veto einle-

gen wollte. Wenn übrigens nur zwei billige Protestanten
sich im Gr. Rathe finden, so ist das Bisthum genehmigt.

Während der Regierungsrath Verschiebung dieser Angele-

genheit beantragte, beschloß nach sehr leidenschaftlicher Dis-
kussion der Gr. Rath mit 77 gegen 72 Stimmen Nichtver-
schiebung. Demnach ist die Sanktionsertheilung seitens des

Gr. Rathes, jedoch mit geringer Mehrheit, zu erwarten.

^ Der Hochw. apostolische Vikar sah sich genöthigt,
den Gr. Rath um Erlassung eines Preßgesetzes anzugehen,

weil bisher gegen arge Injurien der katholischen Kirche und

ihrer Institutionen kein Recht zu finden war. — Herr De-

kan Greith belehrte, ermähnte und warnte seine Pfarrangc-
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hörigen in einer sehr schönen Predigt, gedruckt bei Scheit,

lin u. Zollikofer: „Der hl. Gallus, der Apostel Aleman-

niens, und seine Glaubenslehre, gegenüber den Deutsch-

kirchlern", vor dem boshaften Treiben der Deutschkirchler,

denen er das Leben des hl. Gallus als Spiegel und Mu-
fter entgegenstellte.

Thurga». Der Rongespuck bat sich noch einmal auf

thurgauischem Boden gezeigt. Diesmal war es ein prote-
stanti scher Prediger, der das Wort führte. Am 7. d.

kam der wsirtembergische Predikant Lose, ein Straußianer,
nach Konstanz, um den Deutschkatholischen zu predigen.

Der Kaufhaussaal wurde zu dem Ende zugerüstet. Die

Entrüstung des Volkes war nicht gering, eine Depntatschaft

der Bürger machte die Behörde auf bedenkliche Folgen auf-

merksam, die aber dadurch verhindert wurden, daß der

lose Prediger Weisung erhielt, Konstanz binnen drei Stun-
den zu verlassen. In dieser Verlegenheit wurde wieder

der benachbarte Tburgauerboden gesucht, um die badische

Verordnung zu eludiren, diesmal aber etwas weiter von

der badischcn Grenze. In der Gemeinde Egelshosen, neben

dem Ocksenstall, wurde in Ermanglung einer protestants-

sehen Kirche unter freiem Himmel eine Tribüne aufgerichtet,

um welche die Neugierigen, diesmal schon geringer an Zahl, -

in Gruppen vertheilt, theils mit bedeckten, theils unbedeckten

Köpfen, der zweistündigen Rede beiwohnten, die so langweilig

war, daß die Hälfte Zuhörer davonlief, und nichts enthielt als

Klagen Über Verfolgung der Rongeaner in Baden und die

gewohnten Schimpfausdrüche über Papst, Bischöfe und

Fürsten, und eine Lobrede auf die Freiheit. Der Zuwachs

neuer Anhänger waren zwei Weibspersonen, deren eine an

Trübsinn, die andere an Leichtsinn leidet, und ein Schuster-
geselle. Nach der Predigt ergicng die Einladung zum Essen

von Brod und Weintrinken, wozu sich l8 Personen bereit

zeigten, einige rauchten, andere lachten oder schimpften dazu.

Darauf giengs wieder in's W-rthshauS zum Löwen in

Kreuzlingen, wo die Festlichkeit nur bis ll Uhr NachtS

dauerte. Uebcrall zeigte sich diesmal Gleichgültigkeit und

Verachtung, welche am 10. d. dem schönen Apostel von

den Weibern in Konstanz durch das Fastnachtslied: Narro,
Narro, zugesunqen wurde. Man glaubt, dieser Auftritt sei

meistens darauf berechnet gewesen, der badischen Regierung
Verlegenheiten zu bereitem Die thurgauiscve Regierung
that diesmal wieder nichts gegen den hergelaufenen losen
protestantischen Prediger.

Kaum ist Johann Ronge auf tkurgaui-
schem Boden erschienen, dem stolzen weltgebietendcn Rom
Krieg verkündend, so wandelt auch unsern Kleinen Rath
die Lust an, mit dem Ultramontaniömus eine Lanze zu
brechen. Bereits jft ^er Kampf ausgebrvchen, und wenn
er auch kaum in Europa so großes Aufsehen erregen wird,
als der Kampf der preußischen Regierung mit dem Erz-

bischof von Köln, so wird er vielleicht doch einmal in
der Thurgauer Geschichte einen Glanzpunkt bilden. Dem

Regindold Reinmann, Konventual von Muri, früher
Kaplan, seit einiger Zeit Pfarrvikar in Homburg, ist vom
Kleinen Rath befohlen worden, sofort seine kirchlichen Ver-
richtungen einzustellen und seine Kirchgemeinde binnen acht

Tagen zu verlassen!!? Das Kloster Muri besaß nämlich
früher im Thurgau die Statthaltern Klingenberg und das

Kollaturrecht zu Homburg. Nach dem Verkauf der Statt-
halterci blieben zwei Konventualen, der eine als Pfarrer,
der andere als Kaplan, in ihren bisherigen kirchlichen Funk-
tionen. Voriges Jahr ernannte der Prälat von Muri
den frühern Kaplan zum Pfarrer und den Pfarrer lC. Sales
Keust zum Kaplan, weil Kenst wegen körperlichen Gebrechen
nicht mehr im Stande war, seine Pfarrei zu versehen.
Die lburgauische Regierung wollte aber das Kollaturrecht
des Prälaten nicht mehr anerkennen und stellte an den

Hochw. Bischof das Begehren, der frühere Pfarrer solle

wieder als Pfarrer eingesetzt oder der Kirchgemeinde die

Wahl deS Pfarrers überlassen werden; der Bischof aber

erklärte, dem ersten Begehren könne nicht entsprochen wer-
den, weil Sales Keust unfähig sei, die Pfründe zu
versehen, dem zweiten nicht, weil er, der Bischof, keinem
andern Geistlichen, als einem vom Prälaten von Muri
als rechtmäßigem Kollator gewählten, die Admission er-
theilen werde. Hierauf befahl die Regierung dem katholi-
scheu Kirchenrathe, beide Pfründen vikariatsweise ver-
sehen zu lassen, und dieser ernannte sodann den I'. Regin-
bold Reinmann zum Psarrvikar und den frühern Pfarrer
zum Kaplanvikar. Damit ist aber die Regierung wieder
nicht zufrieden, weil nach ihrer Ansicht der frühere Pfarrer
Pfarrer bleiben und ihm lediglich ein Vikar beigegeben
werden soll. Der katholische Kirchenrath aber erklärt, er
könne nicht dem Willen des Bischofs entgegenhandeln,
worauf die Regierung beschließt, was wir oben gemeldet
dàn. (Katbvl. Staatsztg.)

Wandt. Die waadtländische Geistlichkeit zeigt sich

nicht zufrieden mit der staatsräthlichen Suspension der 43
nichtverlesend en Geistlichen, weshalb 164 Geistliche
auf den 15. Dezember (warum nicht sogleich?) ihre Ent-
lassung eingereicht haben. Ihr Beschluß lautet: „Die unter-
zeichneten Geistlichen, in Erwägung der willkürlichen Zu-
muthungen, die ihnen von Seite der weltlichen Gewalt durch
ihre neulichen Ordonnanzen (orüonnancws) gemacht worden
sind, erklären, daß sie sich aus der waadtländische» Staats-
kirche zurückziehen, und zwar in der Weise, daß ihr Rück-

tritt mit dem 15. Dezember nächstkünstig in Kraft treten
soll, und daß sie nur unter der Bedingung wieder in die
StaatSkirche eintreten werden, sofern ihnen der Staatsrath
sichere und positive Garantien ihrer Unabhängigkeit in ihrem


	

